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bei ben erften Slunbgängen pr 21uSfpeibung. ®em neu*
artigen Sauftoff mit ber befonberen £>erfieflung§tepnif
rourbe entfpredjenbe SRücfftdEjt getragen; ferner legte baS

ißreiSgeript bei ber 2(u§waßl befonberS ©ewipt barauf,
baß fowoßl itt ber garbe wie in ber pipnerifcßen gorrn
ber Drnamentelemente etwas gefpaffen werben foil, baS

fid) ßarmonifp in bie heutigen Seftrebungen beS räum*
fünftlerifpen ©paffenS eingliebert. 2fuf bie Serwen*
bungSmöglipfeit ber SJtufier in oerfpiebenen fRäumen
mürbe ebenfalls befonberS SlticEfipt genommen.

gär ben fpweiprifpen SBettbemerb waren 288, für
ben internationalen gar 488 Arbeiten plbeurteilen. @e=

wiß eine riefige „2iuSwaßl", unb eS gehören außer*
orbentlipe gapfenntniffe bap, attS biefer überfülle baS

gwecfmäßige itnb pgleip für bie gnnenwirfitng günftig*
fte ßerauSpfinben. gür bie woßl pßfreipen Sliptfap»
leute, bie bie 2lu§ftellung befugen werben, wäre eS an*
geneßm ltitb wegleitenb gewefen, au» bem Urteil beS

S'reiSgeripteS erfetjen p fönnen, warum in ben einjel*
nen ütunbgängen biefe unb jene Entwürfe auSgefpaltet
werben mußten. Slkßt etwa für jebeS SJlufter eine be*

fonbere ©rflärung, fonbern für jebeS „SlunbgangauS*
fpeiben" in wenigen fua'ppen ©äßen bie für baS ißceiS*
gericf)t wegleitenben SJlerfmale. ©o ift man etwaS p
feßr auf SSermutungen angewiefen unb ßat oiet größere
SRüße, ben riptigen 2Beg p fittbett, ber bie 2ßreiSricßter

pm enbgültigen Ergebnis führte. @S foil bieg fein Sor*
wurf, fonbern nur ein 2Bunfp fein für äßnlipe Seran*
ftaltungen beS SBettbewerbeS. SJlan ftellt bocf) nacrer
au§, um bem ißublifum ttipt bloß bie enbgültigen ©r=

gebniffe p geigen, fonbern um eS p belehren, worauf
eS beim Sefup ber 2lu§fMung unb nacßßer bei ber
pral'tifpen Slußanwenbung (pier ßeißt biefe : 2lttfauf non
neujeittipen gnlaib ©rjeugniffen einer ©pweijerfabrif)
p apten ßat. Sllan oerpiße bem 93eric£)terftatter biefe

Slbfpweifung; aber bie ©utapten ber IfkeiSgeripte finb
nap biefer IRiptung etwaS p ftiapp gehalten, itnb moßl
wenige werben oßtte geeignete güßrung bie gut unb über*

fiptlip angeorbnete 2luSftellung mit innerem ©ewimt be*

fupen.
©S fann nipt unfere Aufgabe fein, bie einzelnen ©nt=

würfe ober felbft aup eine Heinere 2lnpßl ßieoon p be

fprepen. Dßne farbige Silbbeigaben ift eine nod) fo
gute Sefpreibung fopfagen wert* unb wirfungSloS. @S

war unS meßr' barurn p tun, bie Saufapleute auf bie

SRannigfaltigfeit beS ©ebotenen ßinpweifen unb fie
namentlip etwas anpleiten, auf waS befonberS p achten

ift, wenn man aus bem Sefup ber 2luSftellung für bie

SrajiS unb baS tägliche Seben möglipft bauernben Stußen
gießen will. SDtögeit biefe geilen bap beitragen, ber
Seranftalterin beS mit großen Koften oerbuttbenen SBett*
bewerbeS neue greunbe p gewinnen. Unfer einßeitnifpeS
Kunftgewerbe ßat baburd) auf einem neuen ©ebiet eine

mädjtige görberung erfahren ; bie ©djweiprinbuftrie, bie

troß ben Krifenpiten eine folpe Seranftaltung wagt,
oerbient nap allen ©eiten oom einßeimifdjen ©ewerbe
wie oon ben bauauSfüßrenben Korporationen, ©efell*
fcßaften unb ^rioaten, inSbefonbere aber non ©eite beS

öffentlichen SauwefenS, bie tatfräftigfte llnterftüßung.
Slucß ba§ ift ein ©tücf praftifpen ÇeimatfiputjeS, baS

nicht nur 2lrbeit unb Serbienft bringt, fonbern ganj be*

beutenb pr Seßaglidjfeit wie pr ©efunbßeit unferer
2Boßn= unb 2lrbeitSräutne beiträgt. ®ie nod) bis 19.9Jtärj
geöffnete 2luSftellung wirb pm Sefud) einbrittglid) emp*
fohlen

3c^u)ci3cr ZtTuftcrtticffc Bafel
©rfinbuugcn unb tpatente an ber ©^weiser IDÎuftcr*

meffc. (©ingef.) gu ben fittpid) unter biefem Sitel

neröß'entlicßten 2lngaben über bie neue ©ruppe ©rfitt*
bungen unb patente ber ©djweijer Sltuftermeffe ift nop
napptragen :

1. ®ie 2lnerfennung ber ©pweiter SJhtftermeffe Safel
als prioritätSbegrünbenbe 2luSfteßuug ift feitenS beS eib*

genöffifpen 2lmteS für geiftigeS ©igentum nur unter bem

iöorbeßalt beS ©ntjpeibeS ber ©etipte im ?ßrogeßfall

erfolgt, weil nur biefen, nipt ben 2lbminiftratinbel)örben,
bie enbgültige ©ntfpeibung pfteßt. 2l(Ierblng3 btlrften
aup bie ©eridjte faum anberS beurteilen.

2. ®ie Sornaßme ber ipatentanmelbungen unb ber
9Jîufter= ober SOtobelplnterlegungen beim 2lmt oor ber
2luSfteüung an ber Sltuftermeffe ift namenttip ratfant
wegen ber ©pwierigfeiten, welpe ber in 2lrt. 9, 2lbfaß 3,
beS 23. ©. oom 3. 2lpril 1914, betreffenb ^3rioritätS=
rechte an ©rfinbungSpatenten unb gewerblipen Sltuftern
unb SOtobellen oorgefeßene geriptlipe StapweiS ber tat*

fäplipen ©jiftenj be§ 2luSftellungSpriorität§repteS in
ber Siegel bereiten wirb.

©pwetpr äftuftermeffe 1922 in ©afcl. ®ie gaßr*
preiSoergünftigungen. ®ie gleipen gaßrpreiSoer*
günftigungen, welpe bie ©pmeijetifpen SunbeSbaßnen
ben 2luSftellern unb Sefupern ber ©pmeijer SHufter*
meffe eingeräumt ßaben, werben pgunften ber nationalen
gnftitution aup oon ben meifien fpmeijerifpen Sieben*

baßnen bewilligt, fo oon ber Serner 2llpenbaßn Sern—
Sötfpberg—©implon, oon ber 2ßalbenburger=Saßn, oon
ber Slorfpap—fjeiben Saßn, oon ber Uerifon—Sauma*
Saßn, oon ber 2lppense0er*Saßn, oon ber 2lppenjellev*
©traßenbaßn, oon ber Sobenfee—®oggenburg*Saßn, oon
ber grauenfelb—2Bpt=Saßn, oon ber Sangentßal—fimtt*
wtt=Saßn unb mitbetriebenen Sittien, oon ber ©mmen*
tal=Saßn, oon ber ©aignelégter—©fooelier* unb ber

Sorrentrup—SonfoüSaßtt, oon ber ©aignelégter—©hau£'
be gonbS*Saßn, oon ber $ramelan—®aoanneS Saßn,
oon ber Sem—Sleuenburg-Saßn, oon ber gribourg—
Sllurten—gnS=Saßn, oon ber Suüe--9lomont=Saßn, oon
ber Sière—2lppleS—SJlorgeS » Saßn, oon ber ®ampß
fpiffaßrtSgefetlfpaft auf bent Siermalbftätterfee ufw.

©infape SiüetS jweiter Klaffe bereptigen atfo attp
auf biefen Slnien pr f)itt* unb Slüdfaßrt in brittcr
Klaffe, wäßrenb einfape Sillets erfter Klaffe pr ^in-
unb Slüdfaßrt ^weiter Klaffe pläffig fittb.

®ie eingeräumte gaßrpreiSermäßigung erreipt im

®urpfpnitt 25 % gegenüber ben ßeute geltenben $ajen.

Hus$telluitaswmn.
©ettcr6cauSftelhtttfl 1922 in Spun. Soeben g«'

langen bte befinitioen 2lntnelbeformulare für bie fpattb*
wert*, ©ewerbe* unb gnbuftrie*2IuSftettung in Sßun
Serfenbung. ®ie 2(ttmelbung ßat barnap bis pm
31. üülärj p erfolgen. ®ie 2luSftetlung wirb ©antStag
ben 29. guli eröffnet werben unb bis ©onntag beo

13. 2luguft bauern. ®aS 2luSftellungSreglement ift nun'
tneßr aufgeteilt. @S umfdjreibt gtoeef unb Umfang b«*

2luSftellung wie folgt:
®ie ^tanbwerf*, ©ewerbe* unb gnbuftrie*2luSftelluug

wirb oom £>anbwer!er* unb ©ewerbeoerbanb £ßutt bucP'

gefüßrt. ®iefelbe foil baS fmnbwerf, ©ewerbe unb gm
buftrie ber ©tabt Sßun unb Umgebung pr ®arftelluu0
bringen; fie foil ein überfiptlipeS Siib ber Seiftung»'
fäßigteit feiner Sewoßner bieten, pr gegenfeitigen
leßrung unb Söürbigung ber eigenen Kraft bienen, bf"
Solf bie Sebeittung feiner wirtfeßaftüpen SeiftungSfäßP^
feit oor 2lugen füßren, biefe förbern unb ben 2lbfaß be

Srobuftion ßeben. gttr 2luSfte(Iung werben alle, bem

gweef berfelben entfprepenben unb als auSftellung^
würbig befunbenen ©egenftänbe pgelaffen, bie napg^'
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bei den ersten Rundgängen zur Ausscheidung. Dem neu-
artigen Baustoff mit der besonderen Herstellungstechnik
wurde entsprechende Rücksicht getragen; ferner legte das
Preisgericht bei der Ausmahl besonders Gewicht darauf,
daß sowohl in der Farbe wie in der zeichnerischen Form
der Ornamentelemente etwas geschaffen werden soll, das
sich harmonisch in die heutigen Bestrebungen des räum-
künstlerischen Schaffens eingliedert. Auf die Verwen-
dungsmöglichkeit der Muster in verschiedenen Räumen
wurde ebenfalls besonders Rücksicht genommen.

Für den schweizerischen Wettbewerb waren 288, für
den internationalen gar 488 Arbeiten zujbeurteilen. Ge-
miß eine riesige „Auswahl", und es gehören außer-
ordentliche Fachkenntnisse dazu, aus dieser überfülle das
Zweckmäßige und zugleich für die Innenwirkung günstig-
sie herauszufinden. Für die wohl zahlreichen Nichtfach-
leute, die die Ausstellung besuchen werden, wäre es an-
genehm und wegleitend gewesen, aus dem Urteil des

Preisgerichtes ersehen zu können, warum in den einzel-
nen Rundgängen diese und jene Entwürfe ausgeschaltet
werden mußten. Nicht etwa für jedes Muster eine be-

sondere Erklärung, sondern für jedes „Rundgangaus-
scheiden" in wenigen knappen Sätzen die für das Preis-
gericht wegleitenden Merkmale. So ist man etwas zu
sehr auf Vermutungen angewiesen und hat viel größere
Mühe, den richtigen Weg zu finden, der die Preisrichter
zum endgültigen Ergebnis führte. Es soll dies kein Vor-
wurf, sondern nur ein Wunsch sein für ähnliche Veran-
staltungen des Wettbewerbes. Man stellt doch nachher
aus, um dem Publikum nicht bloß die endgültigen Er-
gebnisse zu zeigen, sondern um es zu belehren, worauf
es beim Besuch der Ausstellung und nachher bei der
praktischen Nutzanwendung (hier heißt diese: Ankauf von
neuzeitlichen Inlaid - Erzeugnissen einer Schweizerfabrik)
zu achten hat. Man verzeihe dem Berichterstatter diese

Abschweifung; aber die Gutachten der Preisgerichte sind
nach dieser Richtung etwas zu knapp gehalten, und wohl
wenige werden ohne geeignete Führung die gut und über-
sichtlich angeordnete Ausstellung mit inneren, Gewinn be-

suchen.
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die einzelnen Ent-

würfe oder selbst auch eine kleinere Anzahl hieoo» zu be

sprechen. Ohne farbige Bildbeigaben ist eine noch so

gute Beschreibung sozusagen wert- und wirkungslos. Es
war uns mehr darum zu tun, die Baufachleute auf die

Mannigfaltigkeit des Gebotenen hinzuweisen und sie

namentlich etwas anzuleiten, auf was besonders zu achten
ist, wenn man aus dem Besuch der Ausstellung für die

Praxis und das tägliche Leben möglichst dauernden Nutzen
ziehen will. Mögen diese Zeilen dazu beitragen, der
Veranstalterin des mit großen Kosten verbundenen Wett-
bewerbes neue Freunde zu gewinnen. Unser einheimisches
Kunstgewerbe hat dadurch auf einem neuen Gebiet eine
mächtige Förderung erfahren; die Schweizerindustrie, die

trotz den Krisenzeiten eine solche Veranstaltung wagt,
verdient nach allen Seiten vom einheimischen Gewerbe
wie von den bauausführenden Korporationen, Gesell-
schaffen und Privaten, insbesondere aber von Seite des

öffentlichen Bauwesens, die tatkräftigste Unterstützung.
Auch das ist ein Stück praktischen Heimatschutzes, das

nicht nur Arbeit und Verdienst bringt, sondern ganz be-

deutend zur Behaglichkeit wie zur Gesundheit unserer
Wohn- und Arbeitsräume beiträgt. Die noch bis 19. März
geöffnete Ausstellung wird zum Besuch eindringlich emp-
fohlen!

Schweizer Mustermesse Basel
Erfindungen und Patente an der Schweizer Muster-

messe. (Einges.) Zu den kürzlich unter diesem Titel

veröffentlichten Angaben über die neue Gruppe Erfin-
düngen und Patente der Schweizer Mustermesse ist noch

Nachzutragen:
1. Die Anerkennung der Schweizer Mustermesse Basel

als prioritätsbegründende Ausstellung ist seitens des eid-

genössischen Amtes für geistiges Eigentum nur unter dem

Vorbehalt des Entscheides der Gerichte im Prozeßfall
erfolgt, weil nur diesen, nicht den Administrativbehörden,
die endgültige Entscheidung zusteht. Allerdings dürften
auch die Gerichte kaum anders beurteilen.

2. Die Vornahme der Patentanmeldungen und der
Muster- oder Modellhinterlegungen beim Amt vor der
Ausstellung an der Mustermesse ist namentlich ratsam
wegen der Schwierigkeiten, welche der in Art. 9, Absatz 3,
des B.-G. vom 3. April 1914, betreffend Prioritäts-
rechte an Erfindungspatenten und gewerblichen Mustern
und Modellen vorgesehene gerichtliche Nachweis der tat-
sächlichen Existenz des Ausstellungsprioritätsrechtes in
der Regel bereiten wird.

Schweizer Mustermesse 1922 in Basel. Die Fahr-
preis Vergünstigung en. Die gleichen Fahrpreisver-
günstigungen, welche die Schweizerischen Bundesbahnen
den Ausstellern und Besuchern der Schweizer Muster-
messe eingeräumt haben, werden zugunsten der nationalen
Institution auch von den meisten schweizerischen Neben-
bahnen bewilligt, so von der Berner Alpenbahn Bern—
Lötschberg—Simplon, von der Waldenburger-Bahn, von
der Rorschach—Heiden Bahn, von der Uerikon—Bauma-
Bahn, von der Appenzeller-Bahn, von der Appenzeller-
Straßenbahn, von der Bodensee—Toggenburg-Bahn, von
der Frauenfeld—Wyl-Bahn, von der Langenthal—Hutt-
wil-Bahn und mitbetriebenen Linien, von der Emmen-
tal-Bahn, von der Saignelègier—Gsovelier- und der

Porrentruy—Bonfol-Bahn, von der Saignelègier—Chaux-
de Fonds-Bahn, von der Tramelan—Tavannes-Bahn,
von der Bern—Neuenburg Bahn, von der Fribourg—
Murten—Jns-Bahn, von der Bulle -Romont-Bahn, von
der Bière—Apples—Morges-Bahn, von der Dampf-
schiffahrtsgesellschaft auf dem Vierwaldstättersee usw.

Einfache Billets zweiter Klasse berechtigen also auch

auf diesen Linien zur Hin- und Rückfahrt in dritter
Klasse, während einfache Billets erster Klasse zur Hin-
und Rückfahrt zweiter Klasse zulässig sind.

Die eingeräumte Fahrpreisermäßigung erreicht im

Durchschnitt 23 °/o gegenüber den heute geltenden Taxen.

Mütellungwezen.
GeWerbeausstellung 1922 in Thun. Soeben ge-

langen die definitiven Anmeldeformulare für die Hand-
werk-, Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Thun zur

Versendung. Die Anmeldung hat darnach bis zum
31. März zu erfolgen. Die Ausstellung wird Samstag
den 29. Juli eröffnet werden und bis Sonntag deu

13. August dauern. Das Ausstellungsreglement ist nun-

mehr aufgestellt. Es umschreibt Zweck und Umfang der

Ausstellung wie folgt:
Die Handwerk-, Gewerbe- und Industrie^Ausstellung

wird vom Handwerker- und Gewerbeverband Thun durch'

geführt. Dieselbe soll das Handwerk, Gewerbe und I"'
dustrie der Stadt Thun und Umgebung zur Darstellung
bringen; sie soll ein übersichtliches Bild der Leistung»'
fähigkeit seiner Bewohner bieten, zur gegenseitigen Be-

lehrung und Würdigung der eigenen Kraft dienen, dem

Volk die Bedeutung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit vor Augen führen, diese fördern und den Absatz de

Produktion heben. Zur Ausstellung werden alle, deu

Zweck derselben entsprechenden und als ausstellung^
würdig befundenen Gegenstände zugelassen, die nachm'
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